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I.
An die
Rechnungsämter,
Kirchengemeindeämter,
Kirchengemeinden, die zur Kassen- und Rechnungsführung nicht einem
Verwaltungsamt angeschlossen sind und
Sozialstationen/Diakoniestationen
im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden

Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte Beuggen e. V., Schloß Beuggen, 7888 Rheinfelden 8

Evangelische Begegnungsstätte Hohenwart e. V., Schönbornstr. 25, 7530 Pforzheim-Hohenwart

Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden, Vorholzstr. 3, 7500 Karlsruhe 1

Rechnungsprüfungsamt, im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle, im Hause

	
	Rechtsreferat                                         Abt. Arbeits- und Dienstrecht
Blumenstraße 1-7
76133 Karlsruhe

Telefon
(0721) 9175-607
Telefax
(0721) 9175-620
AZ: 21/513 

Sachbearbeitung:
Herr Zeier



17. Mai 1993 


Anwendung der Bestimmungen der §§ 17 und 34 BAT
h i e r :
1. Berücksichtigung von krankheits- und urlaubsbedingten Ausfalltagen bei der Führung der
    Arbeitszeitnachweise für die Überstundenberechnung
2. Gewährung von Freizeitausgleich (Überstundenausgleich) während der Zeit einer krankheits-
    bedingten Arbeitsunfähigkeit
3. Mehrarbeit bei Teilzeitarbeitsverhältnissen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Anwendung der §§ 17 und 34 BAT geben wir folgende Hinweise:
1. Berücksichtigung von krankheits- und urlaubsbedingten Ausfalltagen bei der Führung der Arbeitszeitnachweise für die Überstundenberechnung:
1.1 Nach § 17 Abs. 3 BAT sind bei der Überstundenberechnung für jeden im Berechnungszeit​raum liegenden Urlaubstag, Krankheitstag sowie für jeden sonstigen Tag einschließlich eines Wochenfeiertages, an dem der Angestellte von der Arbeit freigestellt war, die Stunden mit​zuzählen, die der Mitarbeiter ohne diese Ausfallgründe innerhalb der regelmäßigen Arbeits​zeit dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich geleistet hätte. Dies gilt nicht nur bei den in der Tarifvor​schrift ausdrücklich genannten Anlässen, sondern auch bei sonstigen Freistellun​gen (ein​schließlich eines evtl. Überstundenausgleichs), nicht dagegen bei von Mitarbeitern zu vertre​tenden schuldhaften Arbeitsversäumnissen, für die kein Anspruch auf Vergütung be​steht.

1.2 Dienstplanmäßige Arbeitszeit ist die sich aus der Verteilung der regelmäßigen Arbeitszeit auf die Wochentage bzw. Kalendertage ergebende tägliche stundenmäßig festgelegte Arbeitszeit. Das Tarifrecht legt lediglich die durchschnittliche regelmäßige Wochenarbeitszeit und nicht die tägliche Arbeitszeit fest, die durch Dienstplan oder betriebsüblich festzusetzen ist. 
1.3 Für Mitarbeiter im Pflegedienst kommt in aller Regel nicht gleichbleibende (je Woche jeweils 38,5 Arbeitsstunden), sondern wechselnde wöchentliche Arbeitszeit in Betracht. Ist die Ar​beitszeit durch Dienstplan festgelegt, ergeben sich Überstunden dann, wenn die dienstplan​mäßig festgesetzte Wochenarbeitszeit auf Anordnung des Arbeitgebers überschrit​ten wird, wobei die Überstundenanordnung nicht notwendigerweise voraussetzt, dass die Zahl und Lage der Überstunden im voraus festgesetzt wird. Der Vorgesetzte hat dann aber die Mög​lichkeit, die geleistete Arbeitszeit laufend zu überwachen und den Bedürfnissen entspre​chend zu regeln. Der Dienstplan ist so zu gestalten, dass bei Vollbeschäftigten die all​gemeine durch​schnittliche regelmäßige Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden bzw. bei Teilzeit​beschäftigten, die arbeitsvertraglich vereinbarte Arbeitszeit innerhalb eines bestimmten Zeitrau​mes erreicht wird. 

Soweit bei schwankender wöchentlicher Arbeitszeit die Arbeitszeit nicht durch Dienstplan fest​gelegt ist, ist der Überstundenberechnung der in § 15 Abs. 1 Satz 2 BAT festgelegte 8-Wo​chen​zeitraum zugrunde zu legen; Überstunden ergeben sich dann, wenn im 8-Wochen​zeit​raum die Zahl von 308 Stunden (8 Wochen je 38,5 Stunden) überschritten wird. Vom Arbeit​geber kann auch einseitig ein kürzerer Abrechnungszeitraum (beispielsweise 3 oder 4 Wo​chen) festgesetzt werden. 
1.4 Wie im einzelnen zu verfahren ist, soll anhand nachfolgender Beispiele aufgezeigt werden:

Beispiel A
Mitarbeiter, für den wechselnde Arbeitszeit festgesetzt ist, hat nach dem Dienstplan im Rah​men der regelmäßigen Arbeitszeit von Montag bis Freitag je 7 Stunden = 35 Stunden und am Samstag und Sonntag je 5 Stunden = 10 Stunden, zusammen also 45 Stunden und in der dar​auffolgenden Woche von Montag bis Donnerstag jeweils je 7 Stunden = 28 Stunden und am Freitag 4 Stunden = zusammen 32 Stunden, in beiden Wochen zusammen somit 77 Stun​den (entspricht der regelmäßigen Wochenarbeitszeit für 2 Wochen) abzuleisten. 

Der Mitarbeiter erkrankt am Donnerstag der ersten Woche bis einschließlich Dienstag der fol​genden Woche. Für die krankheitsbedingten Ausfalltage ist die Zeit anzusetzen, die nach dem Dienstplan im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit an diesen Tagen zu leisten gewe​sen wäre, also für Donnerstag und Freitag der ersten Woche sowie Montag und Dienstag der zweiten Woche je 7 Stunden sowie für Samstag und Sonntag der ersten Woche je 5 Stunden. 

Sind beispielsweise wegen des krankheitsbedingten oder urlaubsbedingten Ausfalles eines an​deren Mitarbeiters Überstunden mit der Maßgabe angeordnet, daß am Montag bis Freitag der ersten Woche anstelle der im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit dienstplanmäßig vorge​sehenen 7 Wochenstunden jeweils täglich 9 Wochenstunden abzuleisten sind, sind beim krankheitsbedingten Ausfall an den Tagen, für die die Überstundenableistung gilt, nur die Stunden mitzuzählen, die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit dienstplanmäßig abzu​leisten gewesen wären (7 Stunden anstelle der aufgrund der Überstundenanordnung vor​gesehenen 9 Stunden).

Beispiel B
Gleicher Sachverhalt wie unter A, jedoch kein krankheitsbedingter Ausfall, sondern Freitag der ersten Woche keine Arbeitsleistung infolge von Freizeitausgleich für im Vormonat abgelei​stete 7 Überstunden. Für die Überstundenberechnung sind die Stunden, die als Freizeitaus​gleich für geleistete Überstunden gewährt wurden, mitzurechnen. 
1.5 In diesem Zusammenhang muß auf die Bestimmungen des § 37 Abs. 3 BAT i.V.m. § 47 Abs. 2 BAT verwiesen werden. Danach werden als Krankenbezüge die Urlaubsvergütung ge​zahlt, die dem Angestellten zustehen würden, wenn er Erholungsurlaub hätte. Als Urlaubsver​gütung werden neben der laufenden Vergütung und den laufenden Zulagen auch die unstän​digen Bezügebestandteile (wie Zeitzuschläge für Sonntags-/Feiertags- und Nachtar​beit, die Überstundenvergütung, der Zeitzuschlag für ausgeglichene Überstunden, die Vergü​tung für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft) gezahlt. Dabei erfolgt die Bemessung des Auf​schlags grundsätzlich nach den unständigen Bezügebestandteilen des Kalenderjahres, das den Urlaub bzw. der Arbeitsunfähigkeit vorausgegangen ist. Würden während der krank​heitsbedingten Ausfallzeit nicht nur die innerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit zu leistende dienstplanmäßige Arbeitszeit, sondern auch angeordnete Überstunden angesetzt, würde dies zu einer Doppelzahlung bzw. Doppelberücksichtigung für die Überstunden führen. Einmal wür​den die Überstunden in die Aufgeldberechnung einfließen; zum anderen wäre hierfür dann auch Überstundenvergütung zu zahlen bzw. Freizeitausgleich und der Zeitzuschlag für Über​stunden zu gewähren. 
2. Freizeitausgleich (Überstundenausgleich) während der Zeit einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit:
2.1 § 17 Abs. 5 Satz 1 BAT legt für Überstunden den Vorrang des Freizeitausgleiches vor der Bezahlung fest. Danach sind Überstunden möglichst bis zum Ende des nächsten Kalender​monats, spätestens bis zum Ende des 3. Kalendermonats nach Ableistung der Überstunden durch entsprechende Arbeitsbefreiung auszugleichen.
2.2 Arbeitsbefreiung bedeutet, die Freistellung des Arbeitnehmers von einer bestehenden Arbeits​pflicht. Dies geschieht durch eine entsprechende Erklärung des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer, durch die der Arbeitgeber auf sein vertragliches Recht auf Leistung der ver​sprochenen Dienste in einem bestimmten Umfang verzichtet und damit die entsprechende Dienstleistungspflicht des Arbeitnehmers zum Erlöschen bringt. Die Bekanntgabe des Dienst​planes, der den Ausgleich von Überstunden des Arbeitnehmers durch entsprechende Arbeits​befreiung vorsieht, bedeutet zugleich die Erklärung des Arbeitgebers an den Arbeitneh​mer, daß er ihm in dem aus dem Dienstplan ersichtlichen Umfang Arbeitsbefreiung erteilt. Die zeit​weilige Verminderung des Umfangs der vertraglichen Dienstleistungspflicht des Arbeitneh​mers wird mit der Bekanntgabe des Dienstplanes an ihn wirksam. Damit hat der Ar​beitgeber den tariflichen Anspruch des Arbeitnehmers auf Arbeitsbefreiung als Ausgleich ge​leisteter Überstunden erfüllt. Wenn der Arbeitnehmer später arbeitsunfähig krank wird und deshalb an Tagen, für die er von der Arbeitspflicht freigestellt worden war, ohnehin nicht arbeiten kann, ändert sich daran nichts, denn die den Überstundenausgleich regelnde Vorschrift des § 17 Abs. 5 BAT verlangt mit dem Ausdruck „Arbeitsbefreiung“ vom Arbeitgeber nur die Entbindung des Arbeitnehmers von seiner vertraglichen Arbeitspflicht im Umfang der geleisteten Über​stunden, nicht aber darüber hinaus die Verschaffung einer zu Erholungszwecken nutzbaren arbeitsfreien Zeit (Urteil des BAG vom 04.09.1985 – 7 AZR 531/82/AP Nr. 13 zu § 17 BAT).
2.3 Zusammenfassend ist festzustellen, dass Freizeitausgleich (Überstundenausgleich) auch während einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit zumindest in den Fällen möglich ist, in denen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Zeiten der Arbeitsbefreiung schon vor dessen Erkrankung bekanntgegeben hat. 

3. Mehrarbeit bei Teilzeitarbeitsverhältnissen:
3.1 Verpflichtung zur Ableistung von Mehrarbeit

Entsprechend der vom Finanzministerium Baden-Württemberg in den Hinweisen Nr. 2.1 zu § 34 BAT vertretenen Auffassung ist daran festzuhalten, daß Verpflichtung zur Ableistung von Mehrarbeit – abgesehen von Notfällen – nur besteht, wenn dies in einer einzelvertraglichen Vereinbarung – Nebenabrede zum Arbeitsvertrag nach § 4 Abs. 2 BAT – festgelegt ist.

Für eine dahingehende Nebenabrede bietet sich in etwa folgende Formulierung an:

“Der Mitarbeiter ist bereit, bei Bedarf über die arbeitsvertraglich vereinbarte Wochenarbeitszeit hinaus Mehrarbeit im Umfang bis zur allgemeinen regelmäßigen Arbeitszeit“ oder alternativ „bis zu … Wochenstunden abzuleisten“.
3.2 Freizeitausgleich oder Vergütung von Mehrarbeitsstunden

Arbeitsstunden, die der nicht vollbeschäftigte Mitarbeiter über die arbeitsvertraglich verein​barte Arbeitszeit hinaus ableistet, können durch entsprechende Arbeitsbefreiung unter Fort​zah​lung der Vergütung sowie der in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen ausgeglichen wer​den. Soweit ein Ausgleich nicht erfolgt, erhält der Mitarbeiter für jede zusätzliche Arbeits​stunde den auf eine Stunde entfallenden Anteil der Vergütung eines entsprechend vollbe​schäf​tigten Mitarbeiters (§ 34 Abs. 1 Satz 2 und 3 BAT).

Das unter Nr. 2.2 Gesagte gilt entsprechend mit der Maßgabe, daß Freizeitausgleich für Mehrarbeitsstunden auch während einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit zumindest in den Fällen möglich ist, in denen der Arbeitgeber dem Mitarbeiter die Zeiten der Arbeitsbefrei​ung schon vor dessen Erkrankung bekanntgegeben hat. 
Die Rechnungsämter und Kirchengemeindeämter werden gebeten, im Bedarfsfall die ange​schlossenen Rechtsträger hiervon in geeigneter Weise zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




(Thielmann)


II.
Nachricht von Gl. I.
Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche in Baden, 7500 Karlsruhe 1

unter Bezugnahme auf Ihre Stellungnahme vom 24.08.1992/6120-Be zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag




(Thielmann)


III.
Fertige von dem gesamten Beschluß je 1 Durchschrift für 6 Ro, 6 Wg, 6Th, 6 Bi und 6 Ze sowie die Akten 21/5139


IV.
Nach Abgang Umlauf bei 2 Fe, 2 Ab, 7 Sw und 7 Sü


V.
Z.d.A.

Im Auftrag




(Thielmann)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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